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Zu § 11 der GTVO:
§5

Transportvertrag
(1) Zwischen den Transportkunden und den Kombinatsbe

trieben sind Transportverträge — in der Regel für das Plan
jahr — abzuschließen, sofern die Transportkunden für jeden 
Arbeitstag mindestens ein Straßenfahrzeug benötigen.

(2) Transportverträge sind auch abzuschließen, wenn der 
Transportkunde

a) nicht für jeden Arbeitstag ein Straßenfahrzeug benötigt, 
aber eine Koordinierung mit kontinuierlich auf treten
dem Transportbedarf anderer Transportkunden möglich 
ist,

b) regelmäßig über einen längeren Zeitraum mehrfach Stra
ßenfahrzeuge benötigt und die Transportbeziehungen in 
ihrer Komplexität allein durch den Abschluß von Fracht-

' - Verträgen nicht hinreichend erfaßt werden.
(3) In die Transportverträge sind insbesondere solche Be

stimmungen aufzunehmen,
a) die eine gleichmäßige Inanspruchnahme und Auslastung 

der Straßenfahrzeuge an allen Tagen — auch an Sonn
abenden, Sonn- und Feiertagen — gewährleisten, sofern 
nicht Verkehrsbestimmungen oder Entscheidungen der 
Vorsitzenden der zuständigen Transportausschüsse den 
Transportkunden davon befreien,

b) die der rationellen Ausnutzung der Straßenfahrzeuge, vor 
allem durch deren Einsatz in mehreren oder in be
stimmten Schichten oder nach Tourenzeitplänen, dienen.

(4) Der Abschluß von Transportverträgen hat grundsätzlich 
innerhalb des Zeitraumes von 1 Monat zu erfolgen, nachdem 
der Transportkunde seine staatliche Auflage erhalten hat oder 
Lleferverpflichtungen eingegangen ist oder andere Aufgaben 
außerhalb der staatlichen Auflage oder von Lieferbeziehun
gen durchzuführen hat. Der Transportkunde hat das Vertrags
angebot spätestens 2 Wochen vor Beginn der Inanspruch
nahme der Straßenfahrzeuge zu unterbreiten.

(5) Der Gesamtumfang des Transportraumes, der von den 
Kombinatsbetrieben in Transportverträgen vertraglich zu bin
den ist, richtet sich nach dem geplanten Koeffizienten der 
technischen Einsatzbereitschaft des Transportraumes abzüg
lich 15 % für die operative Bereitstellung von Straßenfahr
zeugen. Das gilt auch für die über die Kombinatsbetriebe ein
zusetzenden Straßenfahrzeüge der privaten Kraftverkehrsbe
triebe.

(6) Nimmt der Transportkunde Straßenfahrzeuge nicht ver
tragsgemäß in Anspruch, entfällt für den Kombinatsbetrieb 
die Verpflichtung zur nachträglichen Bereitstellung. Der Kom
binatsbetrieb hat jedoch zu prüfen, ob eine beantragte nach
trägliche Bereitstellung möglich ist. Für Transporte zur Ver
sorgung der Bevölkerung sind auf Anforderung des Trans
portkunden Straßenfahrzeuge nachträglich bereitzustellen. Die 
nachträgliche Bereitstellung berührt nicht das Vorliegen der 
Verantwortlichkeit des Transportkunden für die nicht ver
tragsgemäße Inanspruchnahme von Straßenfahrzeugen.

(7) Stellt der Kombinatsbetrieb die Straßenfahrzeuge nicht 
vertragsgemäß bereit, ist er verpflichtet, die nachträgliche Be
reitstellung anzubieten. Der Transportkunde ist nicht verpflich
tet, nachträglich angebotene Straßenfahrzeuge in Anspruch zu 
nehmen. Nimmt der Transportkunde nach Prüfung nachträg
lich angebotene Straßenfahrzeuge in Anspruch, berührt dies 
nicht das Vorliegen der Verantwortlichkeit des Kombinatsbe
triebes für die nicht vertragsgemäße Bereitstellung von Stra
ßenfahrzeugen

(8j Werden im Einvernehmen mit dem Transportkunden 
vom Kombinatsbetrieb Straßenfahrzeuge mit größerer Nutz
masse als im Transportvertrag vereinbart zum Beladen bereit
gestellt, ist zur Feststellung einer Vertragsverletzung die ver
einbarte und nicht die bereitgestellte Nutzmasse zugrunde zu 
legen.

(9) Grundlage für abzuschließende Transportverträge bilden
die Musterverträge.

(10) Zwischen dem Ministerium für Verkehrswesen und dem 
für eine Gruppe von Transportkunden zuständigen Staatsor
gan kann in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
GTVO und bei Vorliegen spezieller Bedingungen ein beson
deres Vertragsmuster als verbindlich vereinbart werden.

Zu §12 der GTVO:
§ 6

Frachtvertrag
(1) Der Absender kann den Frachtvertrag nachträglich än

dern, indem er anweist, das Gut anzuhalten, zurückzutrans
portieren oder an einen anderen als den im Frachtdokument 
bezeichneten Empfänger abzuliefern.

(2) Das Recht des Absenders zur nachträglichen Änderung 
des Frachtvertrages erlischt, sobald der Empfänger in den 
Frachtvertrag eingetreten ist.

(3) Der Frachtvertrag kann durch den Empfänger nach An
kunft des Gutes an der Entladestelle geändert werden, indem 
er anweist, daß das Gut zu einer anderen Entladestelle bzw. 
zu einem anderen Empfänger transportiert werden soll.

(4) Der Kraftverkehrsbetrieb ist zur Ausführung einer An
weisung des Transportkunden nicht verpflichtet, wenn da
durch die planmäßige Transportorganisation wesentlich be
einträchtigt wird oder der Anweisung Verkehrsbestimmungen 
entgegenstehen.

(5) Die Anweisung durch den Tfansportkunden ist nur ein
mal zulässig. Anweisungen über Teile der Sendungen sind
unzulässig.

Zu § 15 der GTVO:
§7

Bestellung und Bereitstellung von 
Transportleistungen bzw. Transportraum

(1) Über Anträge zur Abweichung von der kontinuierlichen 
Inanspruchnahme von Transportleistungen bzw. Transport
raum entscheidet der Vorsitzende des zuständigen Kreis
oder Stadttransportausschusses.

(2) Mit der Bestätigung der gemäß dem abgeschlossenen 
Transportvertrag vorgenommenen Bestellung erfolgt eine 
erforderliche weitere Konkretisierung der im Transportvertrag 
getroffenen Vereinbarungen.

(3) Mit der Bestätigung der außerhalb eines Transportver
trages vorgenommenen Bestellung kommt zwischen dem Be
steller und dem Kombinatsbetrieb ein Vertrag über die In
anspruchnahme von Transportleistungen bzw. Transportraum
zustande.

(4) Der Kraftverkehrsbetrieb hat den Transportkunden un
verzüglich zu unterrichten, wenn die Bereitstellung nicht, nicht 
vollständig oder nicht zeitgerecht möglich ist.

(5) Die Bereitstellung des Straßenfahrzeuges ist erfolgt, 
wenn dieses am Stellplatz/an der Ladestelle zum vereinbar
ten Zeitpunkt in einsatzbereitem und besenreinem bzw. 
einem der zu transportierenden Gutart angemessenen Zu
stand bereitsteht.

Zu § 16 der GTVO:
Ladefristen

§ 8

(1) Die festgelegten Ladefristen für das Be- und Entladen 
von Straßenfahrzeugen werden nach der Nutzmasse und der 
Aufbauart des bestellten Straßenfahrzeuges berechnet und be
inhalten die Stehzeiten für die Ladetätigkeit und die kom
merzielle Abfertigung der Straßenfahrzeuge. Sie gelten für 
Ladungstransporte im Fernverkehr sowie für die in Trans-


